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formen auSbrücfen will, wirb bann p einer geruiffen
©röße führen, bie meßt in ber SJtenge ber oerroenbeten
Bauftoffe ober anpbringenben 3i^ote unb Symbole
liegen roirb, fonbem in ber ©efcßloffenßeit ber $orm unb
Sicherheit ber Sinien. ©rabmäter unb ®enîfteine joli ten,
um ben ©inbruct ber Buße meßt p ftören, aucß nitf)t p
ßocß ausfallen ; bie Sinien füllen beftimmt unb rußig fein,
mag man im übrigen ben arc£)iteïtonifc£)en Stufbau nod)
fo oerfchieben geftalten. (©d^Iufs folgt.)

Uerbandswcscn.
Schwei$erifd)er ©ewerbcuerbanb. Qn ber Sißung

beS 3entraIoorftanbeS oom 8. ®ejember im Bürger|auS
in Bern mürben unter bem Borfiß oon Mationalrat
®r. Sfcßumi oorerfi ein Sériât über bie £ätigfeit ber
3entralleitung feit September entgegengenommen, baS
Arbeitsprogramm unb bie Boranfcßläge für 1920 ge=

neßinigt unb in bie fcßweijerifcße Kommiffion für 2eßr=
lingSwefen als ©rfaß für ben oerftorbenen Çerrn Biefer
(3üricß) |>err ©ßr. Bruberer (Speicher), Seiter ber 2eßr=
lingSprüfungen beS KantonS Appenzell, gewählt. ®ie
Drganifation ber SDtei ft erprüfungen rourbe gemäß
einem oon ber QaßreSoerfammlung in Ölten grunbfäß=
lid) gutgeheißenen ©ntwurf mit einigen Abänberungen
befcßloffen. 3"^ eibgenöffifcßen BoltSabftimmung über
baS BunbeSgefeß betreffend bie Orbnung beS Ar
beitSoerßältniffeS mill ber 3««tfloorftanb meßt
offijieU Stellung nehmen, oielmehr ben 9J2itgliebern bie

Stimmabgabe freiftellen. ®ie gefeßlicße Siegelung ber
Arbeitszeit im ©ewerbe foil nidjt oorgängig bem

oom Schweiber, ©eroerbeoerbanb entworfenen BunbeS=
gefeße über bie Arbeit in ben ©ewerben burdEjgeführt
werben. Auch bie $*<*96 ber ÜbergangSwirt*
f d) a f t, inSbefonbere bie pm Schaben ber einßeimifcßen
©ewerbe eingeriffene maffenßafte ©infuhr auSlänbifcßer
©rjeugniffe, würbe befprocßen unb bie enblid) oom Bunbe§=
rat befcßtoffene ©infnhrbefcßräntung für ÜMöbet begrüßt.

®er 3cntraIoeröanö fdjweijertfdjcr Arbeitgeber
Drganifationen hat oor einiger 3«it ben 93eric£)t über
feine $ätigteit wührenb beS QaßreS 1918 ßerauSge*
geben, ber folgenbe ^Mitteilungen enthält:

Sern 3^atraloerbanb finb pmnjig Arbeiterorgani=
fationen angefcßloffen, welcße bem Baugewerbe, ber 9Jîe=

tall=, Stextil=, Seber= unb d)emifd)en Qnbuftrie angehören.
3m Saufe beS QaßreS hatte fiel) ber Berbanb ßaupt=
fachlich mit fragen ber Arbeitslofenfürforge, ber Unfall'
oerfießerung unb ber gefeßlicßen, bepi. oertraglicßen
Regelung ber AnftellungSbebingungen für Arbeiter unb
Angeftellte p befcßäftigen.

®ie Anregung p ber befteßenben ArbeitStofenfür
forge ift oon ber Seitung beS 3e«traloerbanbe§ auSge=
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gangen, ©nbe 1917, als bie gute Befcßäftigung ber
feßweijerifeßen Qabuftrie nacßplaffen begann unb ber
©intritt größerer ArbeitSlöfigfeit p befürchten ftanb.
AllerbingS follte nach jenem Borfcßlage bie Übernahme
ber ^ürforge für bie Berbänbe nicht obligatorifcß, ba=

gegen infofern geregelt fein, als bie SJlitmirfung beS

Staates an gewiffe BorauSfetpngen, weldhe bie Berbänbe
erfüllen müffen, gefnüpft gewefen wäre. An Stelle biefeS
SgftemS würbe ein allgemeines Obligatorium gewählt,
beffen nachteilige folgen meßt nur bie Arbeitgeber,
fonbern ebenfofehr ber Bunb unb bie Kantone p fpüren
befamen. '

-

SHit bem feßweizerifeßen §anbelS= uno Qnbuftrie»
oerein pfammen hat ber 3«itraIoerbanb îben Berfucß
unternommen, bie ©eßaltSoerßältniffe ber faufmännifchen
unb tedßnifcßen Angestellten in einem ben .£anbel, bie

3nbuftrie unb baS ©ewerbe umfaffenben @efamtarbeitS=
oertrage p orbnen. tiefer Bertrag, genannt bie Berner
Übereinfunft, ift mit SBirfung ab 1. Ottober 1918 in
Kraft getreten unb wirb bis pm 31. ®ejember 1920
bauern. — 2)em Berichte beS 3«atraloerbanbeS finb
wie gewohnt Überfichten über bie Arbeiterbewegung beS

abgelaufenen 3ah«^ beigegeben, aus benen hetßorgeht,
baß bie 3af)t tier Konflifte, weld)e mit einer Arbeit'
nieberlegung oerbunben waren, meßr als boppelt fo groß
ift wie im 3aß« 1917 m,b auch alle ^nebenSjahre bei
weitem übertrifft.

üerscbiedeRet.
f ®rechSlermeifter ©eorg ©ifel in ©hur ftarb am

12. 2)ej. im After ton 68 Saßren.

f fiafncrmeifter ©eorg SJHiller in Benfen hei Biel
ftarb am 7. ®e^. an ben folgen eines Unfalles im
Alter ton 57 fahren.

AuSführungSheftimmuttgen jum BunheSratê'
hefcßluß torn 6. $>epmber 1919 hetreffenh Ber»
nteihuttg ton ArheitScinftetlungen infolge übermäßiger
©infußr auslänbifcher gabritate. (Berfügung beS eibgen.
BolESwirtfdhaftSbepartementS Oom 9. S)ejember 1919.)

Art. 1. Unter baS ©infußrterbot faden bie SBaren
aus ben nadßftehenben Bofitionen beS eibg. 3otttarifcf :

259/267 ©cßreinerwaren, Btöbel unb SMöbelteile, maffit
ober fourniert, auch gang ober teilweife auS

gebogenem |»olje.
268 a/b SufuS», @atanterie= unb Bßantafieartifet; fog.

Kleinmöbel (9tipp= unb Baudhlifißthen, Blumen'
tifdße, Schatullen, Kaffetten, ©tuiS, ®ofen ufw.)-

Art. 2. Sie Beßanblung ber ©infuhrgefudhe wirb bet

Seftion für Ausfuhr beS BolESwirtfdhaftSbepartementS
übertragen, welcher bie ©efudje bom ©mpfänger ber SBart
auf amtlidjem formulât im Goppel einjureidhen finb.

Art. 3. 35ie ©infuhrgebüßr beträgt 1 % Oom Sßaten'
wert, im SOÎinimum fÇr. 2.— pro Bewilligung.

Art. 4. 25ie Berfügung tritt am 15. 2>ejember 191''
in Kraft.

Allgemeine Bewilligung jur ©infuhr oon Btöbel«
über bie fchweijerifch franjöfifche unb feßmeiseriffb
italienifißc ©renje. (Berfügung beS eibgen. Bolt^
wirtfehaftsbepartements Oom 10. ÎJejember 1919.)

Art. 1. $ür bie ©infußr Oon ©rjeugniffen ber SMöbcp

inbufttie (3olltarif Ben. 259/267 unb 268a/b über
fdßwei^erijch'franpfifdhe u. fdßweiprifdh italienifcßeSten^
wirb bis auf weiteres eine allgemeine Bewilligung erteil

Art. 2. Sitfe Berfügung tritt am 15. 2)e§ember UU
in Kraft.

®aS BunbeSgefeß betreffenb Drbnuttg be#
beitSoerhältniffe#. SMan feßreibt bent „Bunb" :

(Seftion Bern ber „S<ßweijerifd)en Bereinig^"-
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Formen ausdrücken will, wird dann zu einer gewissen
Größe sichren, die nicht in der Menge der verwendeten
Baustoffe oder anzubringenden Zierate und Symbole
liegen wird, sondern in der Geschlossenheit der Form und
Sicherheit der Linien. Grabmäler und Denksteine sollten,
um den Eindrück der Ruhe nicht zu stören, auch nicht zu
hoch ausfallen; die Linien sollen bestimmt und ruhig sein,

mag man im übrigen den architektonischen Aufbau noch
so verschieden gestalten. (Schluß folgt.)

llerbsnilwtten.
Schweizerischer Gewerbeverband. In der Sitzung

des Zentralvorstandes vom 8. Dezember im Bürgerhaus
in Bern wurden unter dem Vorsitz von Nationalrat
Dr. Tschumi vorerst ein Bericht über die Tätigkeit der
Zentralleitung seit September entgegengenommen, das
Arbeitsprogramm und die Voranschläge für 1920 ge-
nehmigt und in die schweizerische Kommission für Lehr-
lingswesen als Ersatz für den verstorbenen Herrn Biefer
(Zürich) Herr Chr. Bruderer (Speicher), Leiter der Lehr-
lingsprüfungen des Kantons Appenzell, gewählt. Die
Organisation der Meisterprüfungen wurde gemäß
einem von der Jahresversammlung in Ölten grundsätz-
lich gutgeheißenen Entwurf mit einigen Abänderungen
beschlossen. Zur eidgenössischen Volksabstimmung über
das Bundesgesetz betreffend die Ordnung des Ar-
beitsverhältnisses will der Zentralvorstand nicht
offiziell Stellung nehmen, vielmehr den Mitgliedern die

Stimmabgabe freistellen. Die gesetzliche Regelung der
Arbeitszeit im Gewerbe soll nicht vorgängig dem

vom Schweizer, Gewerbeoerband entworfenen Bundes-
gesetze über die Arbeit in den Gewerben durchgeführt
werden. Auch die Frage der Übergangswirt-
schaft, insbesondere die zum Schaden der einheimischen
Gewerbe eingerissene massenhafte Einfuhr ausländischer
Erzeugnisse, wurde besprochen und die endlich vom Bundes-
rat beschlossene Einfuhrbeschränkung für Möbel begrüßt.

Der Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-
Organisationen hat vor einiger Zeit den Bericht über
seine Tätigkeit während des Jahres 1918 herausge-
geben, der folgende Mitteilungen enthält:

Dem Zentralverband sind zwanzig Arbeiterorgani-
sationen angeschlossen, welche dem Baugewerbe, der Me-
tall-, Textil-, Leder- und chemischen Industrie angehören.
Im Laufe des Jahres hatte sich der Verband Haupt-
sächlich mit Fragen der Arbeitslosenfürsorge, der Unfall-
Versicherung und der gesetzlichen, bezw. vertraglichen
Regelung der Anstellungsbedingungen für Arbeiter und
Angestellte zu beschäftigen.

Die Anregung zu der bestehenden Arbeitslosenfür-
sorge ist von der Leitung des Zentralverbandes ausge-
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gangen, Ende 1917, als die gute Beschäftigung der
schweizerischen Industrie nachzulassen begann und der
Eintritt größerer Arbeitslosigkeit zu befürchten stand.
Allerdings sollte nach jenem Vorschlage die Übernahme
der Fürsorge für die Verbände nicht obligatorisch, da-

gegen insofern geregelt sein, als die Mitwirkung des
Staates an gewisse Voraussetzungen, welche die Verbände
erfüllen müssen, geknüpft gewesen wäre. An Stelle dieses
Systems wurde ein allgemeines Obligatorium gewählt,
dessen nachteilige Folgen nicht nur die Arbeitgeber,
sondern ebensosehr der Buyd und die Kantone zu spüren
bekamen. '

Mit dem schweizerischen Handels- und Industrie-
verein zusammen hat der Zentralverband chen Versuch
unternommen, die Gehaltsverhältnisse der kaufmännischen
und technischen Angestellten in einem den Handel, die

Industrie und das Gewerbe umfassenden Gesamtarbeits-
vertrage zu ordnen. Dieser Vertrag, genannt die Berner
Übereinkunft, ist mit Wirkung ab 1. Oktober 1918 in
Kraft getreten und wird bis zum 31. Dezember 1920
dauern. — Dem Berichte des Zentralverbandes sind
wie gewohnt Übersichten über die Arbeiterbewegung des

abgelaufenen Jahres beigegeben, aus denen hervorgeht,
daß die Zahl der Konflikte, welche mit einer Arbeit-
niederlegung verbunden waren, mehr als doppelt so groß
ist wie im Jahre 1917 und auch alle Friedensjahre bei
weitem übertrifft.

vencdkàet.
-Z- Drechslermeister Georg Gisel in Chur starb am

12. Dez. im Alter von 68 Jahren.
-ß Hafnermeister Georg Müller in Benken bei Viel

starb am 7. Dez. an den Folgen eines Unfalles im
Alter von 57 Jahren.

Ausführungsbestimmungen zum Bundesrats-
beschluß vom 6. Dezember 1919 betreffend Ver-
meidung von Arbeitseinstellungen infolge übermäßiger
Einfuhr ausländischer Fabrikate. (Verfügung des eidgen.
Volkswirtschaftsdepartements vom 9. Dezember 1919.)

Art. 1. Unter das Einfuhrverbot fallen die Waren
aus den nachstehenden Positionen des eidg. Zolltarifes:
259/267 Schreinerwaren, Möbel und Möbelteile, massiv

oder fourniert, auch ganz oder teilweise aus
gebogenem Holze.

268 u/b Luxus-, Galanterie- und Phantasieartikel; sog.

Kleinmöbel (Nipp- und Rauchtischchen, Blusnem
tische, Schatullen, Kassetten, Etuis, Dosen usw.).

Art. 2. Die Behandlung der Einfuhrgesuche wird der

Sektion für Ausfuhr des Volkswirtschaftsdepartements
übertragen, welcher die Gesuche vom Empfänger der Ware
auf amtlichem Formular im Doppel einzureichen sind-

Art. 3. Die Einfuhrgebühr beträgt 1 °/o vom Waren-
wert, im Minimum Fr. 2.— pro Bewilligung.

Art. 4. Die Verfügung tritt am 15. Dezember 191''
in Kraft.

Allgemeine Bewilligung zur Einfuhr von Möbeln
über die schweizerisch-französische und schweizerisch

italienische Grenze. (Verfügung des eidgen. Volks-
wirtschaftsdepartements vom 10. Dezember 1919.)

Art. 1. Für die Einfuhr von Erzeugnissen der Möbeft
industrie (Zolltarif Ncn. 259/267 und 268u/k über d^

schweizerisch-französische u. schweizerisch italienische Greifs
wird bis auf weiteres eine allgemeine Bewilligung ertew-

Art. 2. Diese Verfügung tritt am 15. Dezember l9l
in Kraft.

Das Bundesgesetz betreffend Ordnung des A
beitsverhältnisses. Man schreibt dem „Bund" :

Sektion Bern der „Schweizerischen Vereinigullt
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